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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1931

Norm

EO §280

Rechtssatz

Die Sicherheitsleistung verfällt zugunsten der Verteilungsmasse und nicht zugunsten der Gläubiger, die zur Zeit der

Bewilligung des Freihandverkaufes das Verkaufsverfahren betrieben haben; sie bildet niemals einen Gegenstand

selbständiger Verteilung.

Entscheidungstexte

3 Ob 482/31

Entscheidungstext OGH 29.05.1931 3 Ob 482/31

SZ 13/136
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